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LUKE Cr.El\1I~NTS, Europcan Hu­

man Rights, Taking A Case Under
The Conventlon, [..ondon 1994, Swecl
& Maxwell, XLVIII und 338 Seilen,
Fr. 82.-
Das Werk richtet sich ;:111 <111 jene, welche be­
ahsichtigen, hei der Europäischen Kommis­
sinn ruf Menschenrechte eine Beschwerde
einzureichen. Das praktische Hundbuch ist
auf Rechtsanwähe als Benutzer zugeschult­
ten und möchte in keiner Weise die vielen
hervorragenden Nachschlagewerke zur Kon­
vention ersetzen. Die vielen Entscheide be­
treffend andere Staaten, welche ruf das
Recht Grossbritanniens keine Relevanz ha­
ben, werden indes nicht behandelt. Der Be­
nutzer ist also auf weitere Literatur nnge­
wiesen. eLEMENTS stützt sich auf drei Quel­
len ab. nämlich die "Decisions and Reports"
(DR). die Serie Ader Urteile des Gerichts­
hofes sowie die wichtige, aber in der
Schweiz fast unbekannte englische Zeit­
sehnt "European Human Rights Reports"
(E.H.R.R.). Die Beschränkung auf diese drei
Quellen soll es dem englischen Leser er­
möglichen, ohne weitere Umstände zu den
wesentlichen Dokumenten 7.U gelangen.
Diese Beschränkung ist im Hinblick auf das
Ziel des Buches vollkommen zweckmässig,

C1.EMENTS orlcnücrt in prägnanter und
knapper Weise über das Verfahren und die
materiellen Garnnticn der europäischen
Menschenrechtskonvention. Damit ist auch
gleich ein inunnnenter Mangel angezeigt: Es
handelt sich keineswegs um einen auch nur
einigennassen vollständig orientierenden
Kommentar zur Europäischen Menschen­
rechtskonvcntion. Der Band kann und will
sich daher nicht mil den grossen - und
wellig henutzerfreulIlJlichcn- Nachschlage­
werken von VHLlJIERGEC (l9YO) oder von

VAN DlJK/vAN HOOF (1992) messen. Dies
ergibt sich aus dem Konzept des Werkes VOll

eLEMENTS.

Der praktische Zweck des Bandes be­
stimmt den Aufbau. Zunächst wird der Eu­
ropäische Schutzmechanismus dargelegt
(Abschnitt I), sodnnn folgen die Zulus­
sungskriterien (Abschnitt 2), dann die drei
Organe Kommission. Ministerkomitee und
Gerichtshof (Abschniue 3-5), die Frage der
Kosten und der Prozesskostenhilfe (Ab­
schnitt 6), achfiesstich wird das Verhältnis
der Konvention zum britischen Recht sowie
zum Recht der Europäischen Union darge­
stellt (1-106). In Abschnür R folgt eine AI1
Kurzkommentar 7.11 den einzelnen materief­
len Rechten der Konvention sowie des Zu­
satzprotnkolls NI'. I. da ... im Gegensatz zu
den übrigen von England ratifiziert wurde
(107-212). Der Abschnitt 9 legt noch andere
Verfahren zum Schutze der Menschenrechte
dar. wie jene der Sozialcharta. KSZE, Folter­
konvention sowie der UNO-Konvenlionen
(213-224).

Die Anhänge (225 fL) enthalten Textaus­
züge aus der EMRK. der allgemeinen Er­
klärung der Menschenrechte, die Verfah­
rensordnungen der drei Konventionsorgane.
die offizielle "Applicntlon Form" mit den
amtlichen Erläuterungen. ein Vollmacht­
formular, lind schliesslich werden die ver­
schiedenen Verfahrenszusätze und For­
mulnre bet reffend die Prozesskostenhilfe
wiedergegeben. Die Anhänge schliesscn mit
einer Ratifikationstahelle. einem Adrcss­
verzelchnis (mit Telefon- und Fnxmtrnmcrn)
inklusive einer nach Sternen klassierten
Hotelliste von Strassburg und einer kurzen
englischen Bibliographie. Die besonders
ausführflehen Stlchwon-. Entscheid- und
Rcchtsqucltenreglster machen den Bund
(325 ff. und XVI( ff.) besonders benutzet­
freundlich.

Das Werk ist wegen seines überaus
praxisrelevanten Ansatzes nusserst informa­
tiv. Als ein Beispiel werden hier die Erläu­
terungen zur Prozesskostenhilfe (93-99)
herangezogen. Die auf die Praxis ausge­
richteten minutiösen Erläuterungen zeigen.
wie sehr der Autor seinem Konzept Lreu ge­
blichen ist. Wer vor den Strassburger Or­
ganen Prozesskostenhilfe durch den Euro­
parat beantragen möchte. hnt das Formular
"Dcclanuion of Applicant's Menus" aIlS7.U­
füllen und in England durch eine Behörde,
das "Legal Ald Assessmcra Office" bcsuui­
gen zu lassen. 111 Anhang 9 sind europawcit
die Adressen aller staatlichen Stellen zur Be­
stätigung der Bedürfigkeit aufgeführt: in der
Schweiz iSI eine Bestätigung des Gemein­
desteueramts am Wohnsitz des Gesuchstel­
lers einzuholen. Die Prozesskostenhilfe kann
nichl bereits zu Beginn des Slmsshllrgcr
Verf<lhrens zugesprochen werden. sOllliern

frühestens ab jenein Zeitpunkt, in dem eine
Beschwerde der Regierung zur Stellung­
nahme zugestellt worden ist. Das Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege vor der
Kommission wird der Regierung des be­
troffeneu Stuutes zur Stellungnahme zu­
gestellt. Danach entscheiden die Kommissi­
on oder ausserhulb der Sessionen deren Prä­
sident über die Gewährung der Prozess­
kostenhilfe. Cl.I:fl.IENTS gibt den gellenden
Tarif der erhültlicheu Prozesskostenhilfe
.wiedcr, Danach wird nicht etwa einfach die
Rechnung des Anwalts genehmigt und vom
Europurut beglichen. vielmehr muss der An­
walt die einzelnen Arbeitsschriue belegen.
Dem betreffenden Arbeitsschritt entspricht
eine pauschale 'Iurirposition. So wird für die
mündlichen Verhandlungen vor der Korn­
rnlsslcn pro Tag ein Betrug von FF 1950.­
ausgerichtet (Turifstund 1.1.1993). Das Bei­
spiel zeigt, dass der Schweizer Anwall durch
die Strassburger Prozesskostenhilfe keine
volle Deckung erhält. Die Ansätze sind nach
Schweizer Mussstuben eher bescheiden

Das Buch von eLEMENTS ist gerade Iür
den Praktiker,' der sich nicht durch umfas­
sende, akademische Gesamtdarstellungen
der EMRK hindurcharbeiten kann, vorzüg­
lich. Obwohl auf engfische verhunntssc aus­
gerichtet, kann uuch der Schweizer Anwalt,
der in Strassburg eine Beschwerde elnrci­
chcu möchte. das Buch mn grossein Gewinn
verwenden" Freilich wäre aus deutsch­
schweizer Sicht ein derartiges Buch in deut­
scher Spruche wünschbar; mangels eines
solchen Angebots wird jeder miL der Kon­
vention befusstc Anwalt aber gerne auf das
konzise und zeitspurend benutzbare Hand­
buch von eLEMENTS zurückgreifen. Der
Autor hat uiclu nur den englischen, sondern
allen europäischen Anwälten ein hervor­
ragendes Hilfsmittel in die Hund gegeben.
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